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Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 c 

auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung der Gemeindeordnung und weiterer Rechtsvorschriften 

(Drs. 19/12044)

- Erste Lesung -

Begründung und Aussprache werden miteinander verbunden. Ich eröffne die Ausspra-

che und erteile an Herrn Staatsminister Joachim Herrmann das Wort.

Staatsminister Joachim Herrmann (Inneres, Sport und Integration): Herr Präsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit diesem Gesetzentwurf beraten wir heute unter 

anderem einzelne Ergebnisse und Empfehlungen der Kommission zur Überprüfung 

staatlicher Standards für Kommunen. Aufgabe der Kommission war es, gemeinsam 

mit den kommunalen Spitzenverbänden Vorschläge zum Abbau kostentreibender Vor-

gaben für die Kommunen zu sammeln, zu bewerten und konkrete Umsetzungsvor-

schläge zu erarbeiten.

Wir treiben mit dem vorgelegten Gesetzentwurf die bereits durch mehrere Moderni-

sierungsgesetze angestoßene Deregulierung und Flexibilisierung weiter voran. Wir 

wollen den Staat und die Kommunen leistungsfähiger, handlungsfähiger und zugleich 

bürgernäher gestalten. Künftig soll es zum Beispiel möglich sein, die Leitung der 

Rechnungsprüfungsämter auch mit Beschäftigten mit erfolgreich abgeschlossener 

Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt zu besetzen. Mit der Öffnung für Angestellte 

wird dem Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegengewirkt, und die kommunale 

Ebene kann die Besetzung der Stellen flexibler vornehmen.

In kreisfreien Gemeinden kann schon bisher der Gemeinderat die Personalbefugnisse 

für Bedienstete bis zur Besoldungsgruppe A 14 bzw. Entgeltgruppe 14 der Oberbür-

germeisterin oder dem Oberbürgermeister übertragen. Diese erweiterte Übertragung 

von Personalbefugnissen soll künftig auch den kreisangehörigen großen Kreisstädten 
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ermöglicht werden. Des Weiteren sollen der kommunalrechtliche Abführungsfreibetrag 

für ehrenamtlich tätige Personen zum 1. Januar 2026 aktualisiert und künftige Ände-

rungen kraft Gesetzes regelmäßig bekannt gemacht werden.

Daneben werden Klarstellungen in Artikel 7 des Gesetzes über die kommunale 

Zusammenarbeit aufgenommen. Insbesondere Zweckverbände können so weiterhin 

Zweckvereinbarungen in bewährter Weise abschließen. Zudem sollen sich künftig 

auch Wasser- und Bodenverbände an Zweckvereinbarungen beteiligen können. Damit 

reagieren wir auf jüngste Entwicklungen in der Rechtsprechung, die derzeit für Unsi-

cherheit bei den Kommunen sorgen. Zugleich sollen gesetzliche Nachrangigkeitsklau-

seln gestrichen werden, um eine intensivere Zusammenarbeit der Kommunen bei 

Zweckvereinbarungen zu ermöglichen.

Die Regelungen im Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit werden außerdem 

insoweit ergänzt, als den Kreisverwaltungsbehörden die Möglichkeit eingeräumt wird, 

die vorhandenen Aufgaben im Rahmen beiderseitiger Verwaltungsvereinbarungen als 

gemeinsame Stelle wahrzunehmen. Wir haben konkrete Wünsche insbesondere von 

den Landkreisen Hof und Wunsiedel vorliegen, aber wir wollen die Ermöglichung nicht 

nur auf diese beiden Landkreise beschränken, sondern diese Möglichkeit gleich für 

alle Landkreise und Städte in Bayern eröffnen. Dies trägt maßgeblich zur Flexibilisie-

rung der bestehenden Zuständigkeitsregelungen der Kreisverwaltungsbehörden bei.

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf eine Erhöhung der Finanzzuweisungen an 

die Landkreise und kreisfreien Gemeinden für die Aufgabenübertragung im Rahmen 

des Zensus 2022 vor. Hierdurch soll der den Landkreisen und kreisfreien Gemeinden 

entstandene tatsächliche Mehraufwand abgegolten und dem Konnexitätsprinzip Rech-

nung getragen werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte sehr herzlich um rasche Beratung und dann, 

wie ich hoffe, eine breite Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Staatsminister. – 

Nächster Redner ist der Abgeordnete Löw, AfD.

(Beifall bei der AfD)

Stefan Löw (AfD): Geschätztes Präsidium, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die 

Gesetzesänderung enthält Unstrittiges, wirft aber auch Fragen auf. Kommen wir erst 

zum Unstrittigen: Die Erweiterung der Personalbefugnis auf große Kreisstädte hat 

Sinn. Auch die Öffnung des Amtes des Leiters des Rechnungsprüfungsamtes für Ver-

waltungsfachwirte hat Sinn – auch wenn die Staatsregierung auf der einen Seite von 

Fachkräftemangel spricht, aber auf der anderen Seite so viele Beamte hat wie noch 

nie. Die Hebung des Steuerfreibetrags für Ehrenamtliche und die künftige einfache 

Anpassung sind auch sinnvoll; stammt doch der aktuelle Betrag aus dem Jahr 2012.

Kommen wir zu den fragwürdigen Punkten, zum Zensusgesetz. Die Fallpauschalen 

sollen teilweise um mehr als 50 % angehoben werden. Warum war die ursprüngliche 

Kostenprognose so fehlerhaft? Woraus ergeben sich die Mehrkosten? Warum wurde 

dies vorher nicht berücksichtigt?

Bei der geplanten Kooperation zwischen den Landratsämtern Hof und Wunsiedel 

wüsste ich gerne, wie und was denn genau geplant ist.

Jetzt zu den Zweckverbänden: Mit der Streichung der bisherigen Begrenzung werden 

Aufgaben zunehmend in Zweckverbände und gemeinsame Einrichtungen verlagert 

werden können. Die Entscheidungsmacht wandert damit schrittweise aus den gewähl-

ten Gemeinderäten in die Verbandsstrukturen. Das Problem ist nicht die Zusammenar-

beit selber, das Problem ist die demokratische Kontrolle. Die Verbandsversammlungen 

bilden die politischen Kräfteverhältnisse der beteiligten Gemeinderäte häufig nicht 

spiegelbildlich ab und müssen es auch nicht.

Deshalb stellt sich die Frage: Wenn künftig immer mehr Aufgaben in Zweckverbänden 

erledigt werden sollen, wer garantiert dann, dass die demokratische Kontrolle in glei-
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chem Maße erhalten bleibt? Wer schützt die Rechte kommunaler Minderheiten? Wer 

stellt sicher, dass die Entscheidungen nicht von immer größeren Verwaltungsverbün-

den getroffen werden, die für die Bürger undurchschaubar werden?

Sie sehen, es gibt viele Fragen, und ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss.

(Beifall bei der AfD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Für die CSU-Fraktion hat Herr Kolle-

ge Thomas Holz das Wort.

Thomas Holz (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Kommunalpolitik lebt nicht von großen Schlagworten, 

Kommunalpolitik lebt von funktionierenden Strukturen. Kommunalpolitik lebt davon, 

dass Bürgermeister, Landräte, Bezirke und ihre Verwaltungen jeden Tag Entscheidun-

gen treffen können, dass Stellen besetzt werden, dass Zusammenarbeit gelingt und 

dass sich vor allem – und ich glaube, das ist gerade in der jetzigen Zeit besonders 

wichtig – die Bürgerinnen und Bürger auf eine leistungsfähige Verwaltung verlassen 

können.

Genau darum geht es im Gesetzentwurf. Hier werden keine ideologischen Debatten 

geführt oder große Überschriften produziert, hier werden konkrete Probleme gelöst, 

Probleme, die die kommunale Familie schon seit Längerem beschäftigen.

Genau deshalb ist es ein guter Gesetzentwurf, ein richtiger Gesetzentwurf. Es wird 

mehr Flexibilität, mehr Rechtssicherheit und mehr Eigenverantwortung für unsere 

Kommunen geschaffen, aber vielleicht der Reihe nach.

Ein wichtiger Punkt betrifft die Rechnungsprüfungsämter. Bislang war es nur möglich, 

diese Leitungsfunktionen ausschließlich mit Beamten der QE 3 zu besetzen. In der 

Theorie mag das sicherlich sehr sinnvoll erscheinen. In der Praxis führt aber leider 

der Fachkräftemangel inzwischen dazu, dass Stellen lange Zeit gar nicht mehr be-

setzt werden oder lange Zeit unbesetzt bleiben. Das kann eigentlich niemand wollen. 
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Deshalb wird diese Position künftig für Verwaltungsfachwirte mit entsprechender Er-

fahrung und Eignung geöffnet. Wir senken dabei im Übrigen nicht die Anforderungen. 

Im Gegenteil, die kommunalen Gremien müssen weiterhin sicherstellen, dass diese 

wichtigen, verantwortungsvollen Aufgaben nur fachlich und persönlich geeignete Per-

sonen übernehmen. Wir erweitern also die Möglichkeiten, ohne Abstriche bei der 

Qualität zu machen. Das ist die ganz pragmatische Antwort auf die Realität in unseren 

Rathäusern und in unseren Landratsämtern.

Ein zweiter Punkt ist die Stärkung der Organisationshoheit unserer 29 großen Kreis-

städte. Nach meiner festen Überzeugung und auch Erfahrung müssen Personalent-

scheidungen dort getroffen werden, wo auch die Verantwortung liegt. Wenn jede 

Höhergruppierung, jede Personalmaßnahme umfangreiche Befassungen in Gremien 

erfordert, dann kostet das Zeit, kostet und bindet Ressourcen und verzögert notwen-

dige Entscheidungen teils erheblich. Mit der erweiterten Befugnisübertragung bis zu 

A 14, EG 14, werden zum einen schnellere Verfahren geschaffen, werden die kom-

munalen Gremien entlastet und wird gleichzeitig die Eigenverantwortung der kommu-

nalen Ebene gestärkt. Dass das funktioniert, sehen wir schon seit längerer Zeit bei 

unseren kreisfreien Gemeinden. Auch das ist kein Selbstzweck, meine Damen und 

Herren. Das ist ein konkreter Beitrag zum Bürokratieabbau.

Besonders wichtig sind mir aber die Änderungen im Gesetz über die kommunale 

Zusammenarbeit. Meine Damen und Herren, wir sind uns sicherlich einig: Die Anfor-

derungen an unsere Kommunen werden immer komplexer. Gerade kleinere Gemein-

den und Zweckverbände sind immer mehr darauf angewiesen, Aufgaben gemeinsam 

wahrzunehmen, Personal zu teilen oder Leistungen effizient zu organisieren. Die Ent-

scheidungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs – der Herr Minister hat es 

angesprochen – haben in dem Bereich zu einer gewissen Rechtsunsicherheit geführt, 

ob Zweckverbände Zweckvereinbarungen abschließen dürfen oder nicht.

Deswegen wird mit diesem Gesetzentwurf zum einen die notwendige Klarstellung 

geschaffen, und gleichzeitig werden die Möglichkeiten einer intensiveren interkommu-
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nalen Zusammenarbeit gestärkt, gerade im Bereich der Wasserversorgung und der 

kritischen Infrastruktur. Zudem werden überholte Nachrangigkeitsklauseln beseitigt, 

Zweckvereinbarungen in größerem Umfang ermöglicht und wird damit ein moderner 

Rechtsrahmen für leistungsfähige kommunale Daseinsvorsorge geschaffen.

Meine Damen und Herren, das ist gelebte kommunale Selbstverwaltung.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Ebenso zukunftweisend in diesem Bereich ist die Möglichkeit für Kreisverwaltungsbe-

hörden, staatliche Aufgaben künftig als gemeinsame Stelle wahrzunehmen. Gerade 

in Zeiten des demografischen Wandels und, wie vorher schon erwähnt, des Fachkräf-

temangels ist es doch nur sinnvoll, Kompetenzen zu bündeln, Doppelstrukturen zu 

vermeiden und auch Synergien entsprechend zu nutzen. Wer Verwaltung modern 

denkt, muss Zusammenarbeit ermöglichen statt verhindern, und genau diesen Weg 

gehen wir hier.

Meine Damen und Herren, ein weiterer Baustein dieses Gesetzentwurfs ist die Anpas-

sung der Finanzzuweisungen für den Zensus 2022. Die Kommunen haben damals 

erhebliche zusätzliche Aufgaben übernommen, an bayernweit 94 Erhebungsstellen. 

Im Nachhinein hat sich gezeigt – das passiert halt manchmal –, dass die Kosten tat-

sächlich deutlich höher waren, als man ursprünglich prognostiziert hatte. Deshalb wird 

diese Mehrbelastung auch vollständig ausgeglichen, im Übrigen mit über 1,5 Millionen 

Euro zusätzlich. Meine Damen und Herren, das ist nicht großzügig, das ist in meinen 

Augen selbstverständlich.

(Johannes Becher (GRÜNE): Das ist eine Pflicht!)

Der Freistaat steht auch hier ganz klar zu seiner Verantwortung.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Aber, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über Än-

derungen im Kommunalrecht sprechen, dann lohnt sich vielleicht schon einmal ein 

Blick auf die vergangenen Wochen und Monate, in denen wir den einen oder anderen 

Vorschlag aus der Opposition diskutieren durften. Die Reformideen gingen ja so weit, 

dass wir sogar Forderungen hatten, die Abwahl von Bürgermeistern zu ermöglichen.

Lassen Sie mich deswegen abschließend für heute noch mal deutlich sagen: Die 

kommunale Familie braucht keine zusätzlichen politischen Konfliktinstrumente. Was 

die kommunale Familie braucht, sind praktikable Lösungen für die Herausforderungen 

des Alltags.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Genau diese Lösungen liefert der heute vorliegende Gesetzentwurf, und genau des-

wegen begrüßen die kommunalen Spitzenverbände diesen Gesetzentwurf überwie-

gend; denn er hilft dabei, qualifiziertes Personal zu gewinnen. Er stärkt die Organisa-

tionshoheit unserer Kommunen, er schafft Rechtssicherheit für die interkommunale 

Zusammenarbeit, er ermöglicht effizientere Verwaltungsstrukturen, und er sorgt dafür, 

dass unsere Kommunen finanziell nicht auf den Kosten staatlich übertragener Aufga-

ben beim Zensus 2022 sitzen bleiben.

Meine Damen und Herren, das ist moderne Kommunalpolitik: nicht laut, sondern wirk-

sam, nicht ideologisch, sondern praxisorientiert, nicht mit großen Überschriften, son-

dern mit konkreten Verbesserungen für Städte, Gemeinden, Landkreise und Bezirke in 

ganz Bayern.Auch ich freue mich auf die Diskussion im Innenausschuss.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Holz. – 

Der nächste Redner ist Herr Kollege Johannes Becher für BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN.
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Johannes Becher (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen 

und Kollegen! Dies ist in der Tat ein Gesetzentwurf, der sich mit konkreten Lösungen 

für konkrete Probleme befasst. Man sieht: Die kommunale Ebene hat ein bisschen 

mitgeschrieben. Das hat dann dazu geführt, dass wir heute eine relativ harmonische 

Debatte über dieses Thema führen können.

Mit dem ersten Punkt wird bei der Rechnungsprüfung eine gewisse Öffnung vorge-

nommen, weil die Stellen nicht mehr besetzt werden können. Das ist der Tatsache 

geschuldet, dass wir nicht mehr so viele Leute finden und dass es uns überhaupt 

nichts bringt, wenn Schlüsselpositionen auf der kommunalen Ebene – ich nenne das 

Controlling, den sparsamen Umgang mit Steuergeld und die Verwaltung – über Mona-

te hinweg nicht besetzt werden. Deshalb ist hier eine Öffnung sinnvoll.

Allerdings denke ich mir oft: Ein bisschen mehr Durchlässigkeit zwischen öffentlicher 

Verwaltung und freier Wirtschaft würde uns an der einen oder anderen Stelle weiter-

bringen. Ich habe in Skandinavien gesehen, wie so etwas funktionieren kann. Ich 

wünschte mir, dass wir diesen Weg auch ein Stück weit verfolgen. Aber dieser Schritt 

ist aus meiner Sicht nicht zu kritisieren.

Der zweite Punkt ist die Organisationshoheit. Die Großen Kreisstädte hätten auch 

gerne die Befugnis der kreisfreien Städte bei der Einstellung von Personal. Bedenkt 

man, dass die eine oder andere Große Kreisstadt größer ist als manche kreisfreie 

Kreisstadt – ich denke an Freising oder an Dachau mit rund 50.000 Einwohnern –, ist 

es nachvollziehbar, dass hier ein Gleichklang hergestellt werden sollte. Das Weitere 

regelt ohnehin die Geschäftsordnung, die vor Ort vom jeweiligen Stadtrat zu beschlie-

ßen ist. Insofern begrüßen wir immer ein Mehr an kommunaler Selbstverwaltung.

Der dritte Punkt sind die Wasserzweckverbände. Die Gerichtsentscheidungen des 

VGH haben zu erheblicher Verunsicherung geführt, wie das der Minister schon ausge-

führt hat. Die AfD hat offenbar Probleme mit Zweckverbänden und fragt sich: Oh, was 

wird denn da gemacht? – Ich kann dazu nur sagen: Zweckverbände sind die Grundla-
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ge dafür, dass wir überhaupt noch die Wasserversorgung einigermaßen sicherstellen 

und die Kosten noch meistern können. Mit ihnen können wir auch das Ausschrei-

bungswesen in den Griff bekommen. Meine Damen und Herren, wir brauchen mehr 

und nicht weniger kommunale Zusammenarbeit. Das ist der Schlüssel, mit dem wir 

zum Erfolg kommen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Bei diesem Thema kann es zu Rechtsunsicherheiten kommen. Das ist immer dann der 

Fall, wenn es um Wassergebühren und um Wassergäste geht. Hier stellt sich nämlich 

die Frage, wer für welchen Unterhalt zu bezahlen hat. Deshalb ist es sinnvoll, dass es 

eine Klarstellung für die Frage gibt, wer was nach dem Kommunalabgabengesetz zu 

bezahlen hat.

Interessant finde ich den Punkt, bei dem es um die Flexibilisierung der Zusammen-

arbeit staatlicher Behörden geht. Zunächst einmal ist es löblich, wenn staatliche Be-

hörden miteinander Aufgaben wahrnehmen möchten. Ich habe bisher nicht gewusst, 

dass diese Behörden nicht einfach zusammenarbeiten dürfen. So sind wir halt einmal. 

Wenn zwei staatliche Landratsämter zusammenarbeiten wollen, brauchen wir dafür 

zunächst einmal eine Rechtsgrundlage. Diese Rechtsgrundlage lautet: Ihr dürft das, 

aber nur dann, wenn ihr vorher der Aufsichtsbehörde Bescheid gegeben habt. Die 

Aufsichtsbehörde muss diese Zusammenarbeit genehmigen und dann im Amtsblatt 

verkünden, welche Landratsämter künftig bei welchen Themen zusammenarbeiten 

dürfen. Das mag verwaltungsjuristisch korrekt sein. Für die Praxis würde ich mir aber 

wünschen: Zwei Landratsämter beschließen, künftig miteinander zu arbeiten, weil es 

dann besser geht. Wir sind immer noch sehr formaljuristisch unterwegs. Nach Entbü-

rokratisierung klingt das nicht.

Der letzte Punkt betrifft den Zensus. Herr Kollege Holz hat gesagt, der Freistaat würde 

hier seiner Verantwortung gerecht. Dazu sage ich: Gott sei Dank. Das Konnexitäts-

prinzip ist nicht nur Verantwortung, sondern auch Pflicht. Das Konnexitätsprinzip wird 
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regelmäßig ausgehöhlt. Umso schöner ist es, wenn es einmal zur Anwendung kommt; 

dann muss bezahlt werden. Bei diesem Zensus ist eines interessant: Um festzustellen, 

wie viele Menschen bei uns leben, haben wir 94 Erhebungsstellen benötigt. Dabei 

entstanden Kosten in Höhe von 27,8 Millionen Euro, und das nur, um festzustellen, 

wie viele Leute bei uns wohnen. Sollte es uns irgendwann gelingen, die Verwaltungs-

digitalisierung so voranzubringen, dass diese Zahlen über eine Verzahnung der Regis-

ter leicht ermittelt werden können, wird dieser Aufwand nicht mehr nötig sein. Ich 

hoffe, dass wir künftig nicht mehr 94 Erhebungsstellen brauchen und 28 Millionen 

Euro aufwenden müssen, um zu wissen, wie viele Menschen bei uns wohnen. Da 

den Kommunen jedoch dieser Aufwand entstanden ist, müssen wir ihn ihnen auch 

erstatten.

Die AfD wollte noch wissen, warum dafür mehr Geld erforderlich geworden ist. Das 

steht in der Begründung des Gesetzentwurfs. Ich empfehle Ihnen die Literatur dieses 

Gesetzentwurfs. Dann werden Sie erkennen, warum diese Kosten entstanden sind.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Becher. 

– Der nächste Redner ist Herr Kollege Bernhard Heinisch für die Fraktion der FREI-

EN WÄHLER.

Bernhard Heinisch (FREIE WÄHLER): Herr Präsident, sehr geehrte Damen und 

Herren! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden mehrere praxisrelevante Ände-

rungen im Kommunalrecht auf den Weg gebracht. Ziel ist es, die Handlungsfähigkeit 

unserer Kommunen zu stärken, bürokratische Hürden abzubauen und auf aktuelle 

Herausforderungen angemessen zu reagieren.

Ein wichtiger Punkt betrifft die örtliche Rechnungsprüfung. Bislang durfte die Lei-

tung eines Rechnungsprüfungsamtes ausschließlich durch Beamte der 3. Qualifika-

tionsebene mit entsprechender Laufbahnbefähigung wahrgenommen werden. Auf-

grund des zunehmenden Fachkräftemangels wird die Besetzung dieser Stellen jedoch 
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immer schwieriger. Künftig soll deshalb die Leitung auch durch qualifizierte Verwal-

tungsfachwirte möglich sein.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Entscheidend bleiben dabei die erforderliche Erfahrung und die persönliche Eignung. 

So wird die notwendige fachliche Qualität gesichert und gleichzeitig der Kreis potenz-

ieller Bewerber erweitert.

Ein weiterer Baustein ist die Ausweitung personalrechtlicher Befugnisse. Große Kreis-

städte sollen künftig, ähnlich wie kreisfreie Städte, die Möglichkeit erhalten, Perso-

nalentscheidungen bis zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe 14 auf die Oberbürger-

meisterinnen bzw. Oberbürgermeister zu übertragen. Dies beschleunigt Verfahren, 

reduziert Verwaltungsaufwand und stärkt die kommunale Organisationshoheit.

Darüber hinaus wird der kommunalrechtliche Abführungsfreibetrag für ehrenamt-

lich tätige Personen aktualisiert. Der Freibetrag beträgt seit dem 1. Januar 2026 

8.767,25 Euro. Gleichzeitig wird ein Verfahren geschaffen, mit dem künftige Anpas-

sungen infolge von Besoldungserhöhungen regelmäßig und transparent bekannt ge-

macht werden können.

Ergänzend wurden nach der Verbandsanhörung Änderungen im Gesetz über die kom-

munale Zusammenarbeit aufgenommen. Diese schaffen Rechtssicherheit für Zweck-

verbände und erleichtern die Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der Wasser-

versorgung. Gleichzeitig werden veraltete Nachrangigkeitsregelungen gestrichen, um 

moderne und flexible Formen der interkommunalen Kooperation zu fördern.

Schließlich wird dem Konnexitätsprinzip Rechnung getragen. Die Erfahrungen aus 

dem Zensus 2022 haben gezeigt, dass den Landkreisen und kreisfreien Städten hö-

here Kosten entstanden sind, als ursprünglich kalkuliert. Durch die Anpassung der 

Finanzzuweisungen werden Mehrbelastungen nun angemessen ausgeglichen.
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Insgesamt handelt es sich um einen ausgewogenen Gesetzentwurf, der auf praktische 

Probleme reagiert, kommunale Gestaltungsspielräume erweitert und die Leistungsfä-

higkeit unserer Kommunen nachhaltig stärkt.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Heinisch. 

– Für die SPD spricht Frau Kollegin Christiane Feichtmeier.

Christiane Feichtmeier (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und 

Kollegen! Wir beraten heute über einen Gesetzentwurf der Staatsregierung, der aus 

meiner Sicht eher einen technokratischen Hintergrund hat. Es geht um mehrere Punk-

te: um mehr Flexibilität bei der Besetzung von Rechnungsprüfungsämtern, um Perso-

nalbefugnisse von Großen Kreisstädten und um Klarstellungen bei Zweckvereinbarun-

gen, um Kooperationen zwischen Landratsämtern zu ermöglichen, sowie um einen 

nachträglichen Finanzausgleich beim Zensus 2022.

Zunächst zu den Rechnungsprüfungsämtern: Bisher müssen deren Leitungen zwin-

gend Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit mit der entsprechenden Qualifikation 

in der 3. Qualifikationsebene sein. Künftig sollen auch Beschäftigte mit erfolgreich 

abgeschlossener Ausbildung zur Verwaltungsfachwirtin oder zum Verwaltungsfachwirt 

diese Aufgabe übernehmen können, vorausgesetzt, dass Erfahrung und Eignung vor-

liegen. Gerade kleinere Verwaltungen oder Landratsämter erleben, dass qualifizierte 

Stellen nicht mehr allein aus dem Kreis der Beamtinnen und Beamten besetzt werden 

können und eine Öffnung für Verwaltungsfachwirte sinnvoll ist.

Ein zweiter Punkt betrifft die Großen Kreisstädte.Wie bei den kreisfreien Städten 

sollen künftig die personalrechtlichen Befugnisse für Bedienstete bis A14 bzw. Ent-

geltgruppe 14 auf die Oberbürgermeisterin bzw. den Oberbürgermeister übertragen 

werden können. Auch das kann Verfahren beschleunigen und Gemeinderäte entlas-

ten. Wer in einer Großstadt dringend Personal gewinnen will, weiß: Lange Entschei-

Protokollauszug
81. Plenum, 09.06.2026 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 12

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5097
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5321


dungswege können im Wettbewerb um Fachkräfte ein echter Nachteil sein. Schnellere 

Verfahren helfen hier ganz konkret.

Ein weiterer Schwerpunkt betrifft das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit. 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat mit Entscheidungen zu Wassergebühren-

satzungen von Zweckverbänden erhebliche Rechtsunsicherheit ausgelöst. Der Ge-

setzentwurf stellt nun klar, dass Zweckverbände Zweckvereinbarungen grundsätzlich 

in gleicher Weise wie Gebietskörperschaften schließen können. Auch das klingt tech-

nisch, hat aber große Bedeutung für die Praxis.

Auch die geplante Möglichkeit für Kreisverwaltungsbehörden, staatliche Aufgaben als 

gemeinsame Stelle wahrzunehmen, ist grundsätzlich sinnvoll. Der konkrete Anlass ist 

die langfristige Kooperation der Landratsämter Hof und Wunsiedel im Fichtelgebirge; 

denn gerade im ländlichen Raum kann es sinnvoll sein, Spezialwissen und Verwal-

tungskapazitäten zu bündeln. Gleichzeitig muss aber klar sein: Kooperation darf nicht 

heißen, dass Personalnot einfach verwaltet wird. Der Freistaat bleibt bei der Pflicht, 

seine Behörden personell auszustatten.

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf löst leider keine strukturellen Finanzpro-

bleme der Kommunen. Er behebt nicht den Fachkräftemangel, und er ersetzt keine 

echte Strategie zur Entlastung der kommunalen Ebene. Er enthält aber mehrere sach-

gerechte, überwiegend notwendige und praxistaugliche Änderungen.

Wir als SPD werden uns im zuständigen Ausschuss konstruktiv einbringen, die ein-

zelnen Regelungen sorgfältig prüfen und darauf achten, dass die kommunale Praxis 

tatsächlich entlastet wird. Gleichzeitig verbinden wir dies mit der Erwartung, dass 

die Staatsregierung bei der kommunalen Verwaltung nicht nur punktuell nachjustiert, 

sondern die Kommunen finanziell, personell und organisatorisch dauerhaft stärkt. – 

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD)
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Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Frau Kollegin Feicht-

meier. Die Aussprache ist geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem 

Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport als federführendem 

Ausschuss zu überweisen. Erhebt sich Widerspruch? – Nein. Damit ist das so be-

schlossen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Hinblick auf die Tagesordnungspunkte 4 und 5 – 

Wahl eines Vizepräsidenten und Wahl eines Schriftführers des Bayerischen Landtags 

– hat die AfD-Fraktion eine Begründung der Wahlvorschläge sowie eine gemeinsame 

Aussprache beantragt. Hierüber soll auf Antrag der AfD-Fraktion gemäß § 42 Absatz 2 

Satz 2 unserer Geschäftsordnung in der Vollversammlung eine Entscheidung herbei-

geführt werden. Ich lasse daher über den Antrag abstimmen.

Wer dem Antrag der AfD-Fraktion auf Begründung und gemeinsame Aussprache zu 

den Wahlvorschlägen eines Vizepräsidenten und eines Schriftführers im Hinblick auf 

die Tagesordnungspunkte 4 und 5 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-

chen. – Das ist die AfD-Fraktion. Gegenstimmen! – CSU, FREIE WÄHLER, BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN und die SPD. Enthaltungen? – Keine. Der Antrag ist abgelehnt.
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